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120.	 �Satzung für Pfarrverbandsräte in der Erzdiözese 
München und Freising

§ 1  
Pfarrverbandsrat

Der Pfarrverbandsrat ist wie der Pfarrgemeinderat ein vom Erzbischof aner-
kanntes eigenständiges Organ im Sinne des Konzilsdekrets über das Apostolat 
der Laien (Nr. 26) zur Beratung pastoraler Fragen im Pfarrverband.

§ 2  
Aufgaben des Pfarrverbandsrates

1)	� Der Pfarrverbandsrat dient in den Strukturen des Pfarrverbandes der Ver-
wirklichung des Heils- und Weltauftrages der Kirche. Er beobachtet in sei-
nem Bereich die gesellschaftliche Entwicklung und vertritt die Anliegen 
der Katholiken in der Öffentlichkeit. Er berät und unterstützt die für die 
Seelsorge im Pfarrverband Verantwortlichen. Neben den Aufgaben, die 
ihm gemäß den Strukturordnungen in der Erzdiözese ausdrücklich zuge-
wiesen sind, erfüllt er aus dem Aufgabenfeld der Pfarrgemeinderäte all 
die Aufgaben, die sinnvollerweise für die Pfarrverbandspfarreien einheit-
lich oder gegenseitig aufeinander abgestimmt am sachdienlichsten erfüllt 
werden können. Was in den einzelnen Pfarrgemeinden selbstständig ge-
schehen kann, geschieht in der Regel dort.

2)	� Zu den überpfarrlichen Aufgaben des Pfarrverbandsrates gehören vor 
allem,

	 a)	� das Bewusstsein für die Mitverantwortung der einzelnen Pfarrge-
meinden im Pfarrverband zu wecken und die Mitarbeit zu aktivieren,

	 b)	� die Mitberatung und Koordinierung der gemeinsamen Seelsorgs
planung, vor allem im Liturgiebereich, dabei insbesondere die Ab-
stimmung von Gottesdienstzeiten, Erstkommunion- und Firmvorbe-
reitung in den Pfarrgemeinden des Pfarrverbandes,

	 c)	� die Koordinierung und Abstimmung von Veranstaltungen der einzel-
nen Pfarrgemeinderäte sowie der kirchlichen Verbände und Organisa-
tionen,

	 d)	� die Zusammenarbeit der in den verschiedenen Aufgabenbereichen 
ehrenamtlich Tätigen zu fördern,

	 e)	� vor der Beauftragung des Leiters eines Pfarrverbandes den Erz
bischof über die örtliche Situation und die besonderen Bedürfnisse 
des Pfarrverbandes zu unterrichten.



376

3)	� Soweit im Einzelfall Fragen der Aufgabenabgrenzung zwischen Pfarr
gemeinderäten und Pfarrverbandsrat nicht in gutem Miteinander in an
gemessener Frist einer Lösung zugeführt werden können, kann auf Antrag 
des Pfarrverbandsleiters der Pfarrverbandsrat über die Aufgabenzuwei-
sung entscheiden, wobei dieser bei der Entscheidungsfindung die jewei-
lige Interessenlage der einzelnen Pfarrgemeinden mit besonderer Sorgfalt 
zu würdigen und seine Entscheidung zu begründen hat.

§ 3  
Mitglieder

1)	� Dem Pfarrverbandsrat gehören an:

	 a)	� der als Leiter des Pfarrverbandes bestellte Priester1,

	 b)	� die vom Pfarrer für die Pfarrgemeinderäte in den einzelnen Pfarreien 
des Pfarrverbandes beauftragten hauptamtlichen pastoralen Mitar-
beiter/Mitarbeiterinnen (vgl. § 3 Absatz 1b der Satzung für Pfarrge-
meinderäte),

	 c)	� der/die für den Pfarrverband angestellte Verwaltungsleiter/Verwal-
tungsleiterin mit beratender Stimme,

	 d)	� die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden der zum Pfarrverband gehören-
den Pfarrgemeinden bzw. der/die an dessen Stelle von einem Pfarr-
gemeinderat gewählte Sprecher/Sprecherin für den Pfarrverbandsrat,

	 e)	� je nach Größe der jeweiligen Pfarrgemeinde bis zu drei weitere vom 
Pfarrgemeinderat der jeweiligen Pfarrgemeinde gewählte Delegier-
te aus den Mitgliedern des jeweiligen Pfarrgemeinderates gemäß  
§ 3 Absatz 1d und 1e der Satzung für Pfarrgemeinderäte,

	 f)	� auf Beschluss des gemäß vorstehender Buchstaben a) bis e) kon-
stituierten Pfarrverbandsrates weitere hinzugewählte Mitglieder, die 
durch besondere Fachkenntnisse oder ihre Tätigkeit die Arbeit des 
Pfarrverbandsrates fördern.

		�  Gehört kein Vertreter/keine Vertreterin der organisierten Jugend schon 
gemäß vorstehender Buchstaben d) und e) dem Pfarrverbandsrat 
an, so ist ein Vertreter/eine Vertreterin der Jugend, vorzugsweise ein 
Vertreter/eine Vertreterin eines Mitgliedsverbandes des Bundes der 
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), nach Anhörung der verant-

1	� Dies kann ein Pfarrer (can. 519 CIC), ein Moderator oder Teampriester (can. 517 § 1 CIC), 
ein leitender Priester (can. 517 § 2 CIC) oder ein Pfarradministrator (can. 540 § 1 CIC) 
sein.
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wortlichen Gremien der kirchlichen Jugendarbeit in den einzelnen 
Pfarrgemeinden hinzuzuwählen.

		�  Eine Hinzuwahl kann im Rahmen der nachstehend festgelegten Mit-
gliederhöchstzahl auch noch im Verlaufe der Amtsperiode für die 
restliche Amtsperiode vorgenommen werden. Die Zahl der hinzuge-
wählten Mitglieder darf die Hälfte der Mitglieder gemäß Buchstaben 
d) und e) nicht überschreiten.

	 g)	� die Vorsitzenden der vom Pfarrverbandsrat eingerichteten Sachbe-
reichsgremien und die Sachbeauftragten, soweit sie nicht Mitglieder 
des Pfarrverbandsrates sind, jeweils mit beratender Stimme.

2)	� Zu Fachthemen ist eine mit dem Thema betraute Person aus dem Kreis 
der für die Seelsorge in einer Pfarrei des Pfarrverbands oder gegebenen-
falls für den Pfarrverband angewiesenen pastoralen Mitarbeiter/Mitarbei-
terinnen mit beratender Stimme einzuladen.

3)	� Ist ein Gremium im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung für den ge-
meinsamen Haushalt des Pfarrverbandes zuständig, ist ein/eine von die-
sem Gremium bestimmte(r) Vertreter/Vertreterin zu den Sitzungen des 
Pfarrverbandsrates als Gast mit dem Recht der Meinungsäußerung ein-
zuladen. Falls kein Gremium für den gemeinsamen Haushalt des Pfarr-
verbandes besteht, ist je ein/eine von den einzelnen Kirchenverwaltungen 
der Pfarrgemeinden im Pfarrverband bestimmte(r) Vertreter/Vertreterin, 
welche(r) in dieser Kirchenverwaltung stimmberechtigt sein muss, zu den 
Sitzungen des Pfarrverbandsrates als Gast mit dem Recht der Meinungs-
äußerung einzuladen.

4)	� Der/Die Vorsitzende des Pfarrverbandsrates ist zu den Sitzungen des Gre-
miums, das für den gemeinsamen Haushalt des Pfarrverbandes zuständig 
ist, als Gast mit dem Recht der Meinungsäußerung einzuladen. Falls kein 
Gremium für den gemeinsamen Haushalt des Pfarrverbandes besteht, 
ist der/die Vorsitzende des Pfarrverbandsrates zu den Sitzungen der Kir-
chenverwaltungen der Pfarrgemeinden im Pfarrverband als Gast mit dem 
Recht der Meinungsäußerung einzuladen.

	� Der/Die Vorsitzende des Pfarrverbandsrates kann sich durch den/die 
stellvertretende(n) Vorsitzende(n) des Pfarrverbandsrates vertreten lassen.

5)	� Die Zahl der nach Absatz 1e von den einzelnen Pfarrgemeinderäten zu 
wählenden Delegierten beträgt:

	 a)	� bei Pfarreien bis 5.000 Katholiken	�� 2 Delegierte

	 b)	� bei Pfarreien über 5.000 Katholiken 	�� 3 Delegierte
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6)	� Besteht der Pfarrverband aus nicht mehr als drei Pfarrgemeinden, kann, 
wenn die Pfarrgemeinderäte sämtlicher zum Pfarrverband gehören-
den Pfarrgemeinden bei ihrer Konstituierung es beschließen, der Pfarr-
verbandsrat sich so konstituieren, dass anstelle der Mitglieder nach  
§ 3 Absatz 1d und 1e sämtliche Pfarrgemeinderatsmitglieder dieser 
Pfarrgemeinde als ordentliche Mitglieder dem Pfarrverbandsrat ange
hören. An der Selbstständigkeit der einzelnen Pfarrgemeinderäte und den 
Grundsätzen der Aufgabenverteilung zwischen Pfarrverbandsrat und den 
Pfarrgemeinderäten ändert sich dadurch nichts.

7)	� Für eine Hinzuwahl nach Absatz 1f gilt Folgendes: Wählbar ist jeder Ka-
tholik/jede Katholikin, der/die in der Ausübung seiner/ihrer allgemeinen 
altersgemäßen kirchlichen Gliedschaftsrechte nicht behindert ist aufgrund 
kirchenrechtlicher Maßnahmen, das 16. Lebensjahr vollendet hat und im 
Gemeindegebiet einer Pfarrgemeinde des Pfarrverbands seinen/ihren 
Hauptwohnsitz hat. Gewählt werden können auch außerhalb des Pfarrver-
bandes wohnhafte Katholiken, sofern sie am Leben einer Pfarrgemeinde 
im Pfarrverband teilnehmen. Eine Mitgliedschaft in mehreren Pfarrver-
bandsräten ist unzulässig.

8)	� Die Amtszeit der Mitglieder ist grundsätzlich die volle Amtsperiode des 
Pfarrverbandsrates.

9)	� Scheidet ein Mitglied nach § 3 Absatz 1d und 1e aus seinem Pfarrgemein-
derat aus, so endet auch seine Mitgliedschaft im Pfarrverbandsrat.

10)	� Der Rücktritt eines Mitgliedes des Pfarrverbandsrates während der laufen-
den Amtsperiode ist nur aus schwerwiegendem Grund möglich.

11)	� Bei Vorliegen von schwerwiegenden Gründen kann ein Mitglied aus dem 
Pfarrverbandsrat ausgeschlossen werden. Es gelten die Bestimmungen 
des § 3 Absatz 6 der Satzung für Pfarrgemeinderäte. Der/Die Betroffene 
scheidet aus dem Pfarrgemeinderat und aus dem Pfarrverbandsrat aus.
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§ 4  
Amtsperiode des Pfarrverbandsrates

Die Amtsperiode des Pfarrverbandsrates beträgt wie bei den Pfarrgemeinde
räten in der Regel vier Jahre. Die Amtszeit der Pfarrverbandsräte beginnt mit 
der konstituierenden Sitzung des Pfarrverbandsrates und endet mit dem Beginn 
der konstituierenden Sitzung des nach der Konstituierung der neu gewählten 
Pfarrgemeinderäte sich neu konstituierenden Pfarrverbandsrates gemäß § 5.

§ 5  
Konstituierung

1)	� Der Leiter des Pfarrverbandes fordert die Pfarrgemeinderäte der Pfarr
gemeinden des Pfarrverbands auf, ihre Delegierten und gegebenenfalls 
ihren Sprecher/ihre Sprecherin für den Pfarrverbandsrat zu wählen und an 
ihn zu melden. Diese Meldung soll spätestens sechs Wochen nach den 
Pfarrgemeinderatswahlen erfolgen.

	� Bei Konstituierung eines Pfarrverbandsrates nach § 3 Absatz 6 entfallen 
diese Wahl und diese Meldung.

2)	� Der Leiter des Pfarrverbandes lädt die Mitglieder nach § 3 Absatz 1b, 1c, 1d 
und 1e oder im Falle von § 3 Absatz 6 alle Mitglieder der Pfarrgemeinderäte  
der dem Pfarrverband angehörenden Pfarreien zur konstituierenden  
Sitzung ein, die spätestens acht Wochen nach den Pfarrgemeinderats
wahlen stattfinden soll.

3)	� Die Zusammensetzung des Pfarrverbandsrates ist in den einzelnen Pfarr-
gemeinden bekannt zu geben.

§ 6  
Wahlen

Der Pfarrverbandsrat wählt:

	 a)	� den Vorsitzenden/die Vorsitzende und seinen/ihren Stellvertreter/seine/
ihre  Stellvertreterin,

	 b)	� den Schriftführer/die Schriftführerin,

	 c)	� gegebenenfalls den ständigen Vertreter/die ständige Vertreterin des/
der Vorsitzenden im Dekanatsrat.

Es sind nur Mitglieder des Pfarrverbandsrates nach § 3 Absatz d, e und f wähl
bar. Diese sind entsprechend der für den Pfarrgemeinderat geltenden Muster-
geschäftsordnung zu wählen (§ 5 Mustergeschäftsordnung).
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§ 7  
Vorstand

1)	� Der Pfarrverbandsrat bildet einen Vorstand. Dieser besteht aus

	 a)	� dem/der Vorsitzenden des Pfarrverbandsrates, dem/der stellvertre-
tenden Vorsitzenden, dem Schriftführer/der Schriftführerin und gege-
benenfalls dem/der ständigen Vertreter/Vertreterin des/der Vorsitzen-
den im Dekanatsrat,

	 b)	� dem als Leiter des Pfarrverbandes bestellten Priester  
(vgl. § 3 Absatz 1a dieser Satzung).

2)	� Der/Die Vorsitzende bereitet mit dem Vorstand die Sitzungen des Pfarrver-
bandsrates vor. Er/Sie beruft die Sitzungen des Pfarrverbandsrates unter 
Angabe der Tagesordnung ein und leitet sie. Der/Die Vorsitzende kann sich 
von seinem/ihrem Stellvertreter/seiner/ihrer Stellvertreterin vertreten lassen.

3)	� Für den Vorstand gelten im Übrigen die Bestimmungen für den Vorstand 
des Pfarrgemeinderates entsprechend.

§ 8  
Sachbeauftragte und Sachbereichsgremien

1)	� Soweit bestimmte Sachbereiche nur auf Pfarrverbandsebene wahrge-
nommen werden können, soll der Pfarrverbandsrat dementsprechende 
Sachbereichsgremien bilden oder Sachbeauftragte bestellen.

2)	� Um das Potenzial qualifizierter Sachbereichsgremien und Sachbeauftrag-
ter auf Pfarrgemeindeebene für den gesamten Pfarrverband nutzen zu 
können, sollen diese möglichst den Auftrag des Pfarrverbandsrates erhal-
ten.

	� Diese Organisationsformen im Pfarrverband sollen daher den lokalen Ver-
hältnissen entsprechend einvernehmlich gestaltet werden.

3)	� Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 11 Absatz 2 und 3 der Satzung 
für Pfarrgemeinderäte entsprechend.
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§ 9  
Sitzungen

1)	� Der Pfarrverbandsrat tritt regelmäßig und vor allem dann zusammen, wenn 
Fragen und Themen des Pfarrverbandes zu behandeln sind, mindestens 
aber einmal im Vierteljahr. Außerdem tritt der Pfarrverbandsrat dann zu-
sammen, wenn ein Mitglied des Vorstands oder ein Drittel der Mitglieder 
des Pfarrverbandsrates dies verlangt.

2)	� Die Sitzungen des Pfarrverbandsrates sind grundsätzlich öffentlich. Der 
Pfarrverbandsrat tagt in nicht öffentlicher Sitzung, wenn Personalangele-
genheiten beraten werden oder wenn der Pfarrverbandsrat in begründe-
ten Ausnahmefällen beschließt, in nicht öffentlicher Sitzung zu tagen. Tagt 
der Pfarrverbandsrat in nicht öffentlicher Sitzung, gilt Verschwiegenheits-
pflicht.

§ 10  
Beschlussfassung

Für die Beschlussfassung im Pfarrverbandsrat gelten die Bestimmungen für 
den Pfarrgemeinderat, insbesondere § 8 der Satzung für Pfarrgemeinderäte 
entsprechend.

§ 11  
Protokollführung

Es gilt § 12 der Satzung für Pfarrgemeinderäte entsprechend.

§ 12  
Aufwendungen

Die Mitglieder des Pfarrverbandsrates sowie die Mitglieder der Sachbereichs-
gremien haben Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen, die ihnen bei der 
Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben entstehen.
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§ 13  
Schiedsverfahren

Für die Aufgaben der Schiedsstelle bezüglich der gedeihlichen Zusammenarbeit 
vergleichbar § 3 Absatz 8 der Satzung für Pfarrgemeinderäte, des Ausschlusses 
von Mitgliedern gemäß § 3 Absatz 11 dieser Satzung und des Vetorechtes des 
Pfarrers gemäß § 10 dieser Satzung gelten die Bestimmungen der Satzung für 
Pfarrgemeinderäte entsprechend.

Die Aufgabe der Schiedsstelle nimmt der Geschäftsführende Vorstand des 
Diözesanrates wahr.

Die Satzung für Pfarrverbandsräte in der Fassung vom 4. August 2010 wur-
de von der Vollversammlung des Diözesanrates am 18. März 2017 geändert. 
Auf der Grundlage dieser Änderungsbeschlüsse wird diese Satzung für Pfarr
verbandsräte in der vorliegenden Form mit Wirkung vom 1. Juli 2017 in Kraft 
gesetzt.

München, den 28. Juni 2017

Reinhard Kardinal Marx
Erzbischof von München und Freising




